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Überblick über aktuelle Entwicklungen
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• Veröffentlichung eines Referentenentwurfs für ein CSRD-UmsG:  22.03.2024

• Veröffentlichung eines Regierungsentwurfs für ein CSRD-UmsG:  24.07.2024

• Bundestag: regelmäßig Befassung in 3 Lesungen plus Beschluss

(erste Beratung voraussichtlich am 26.09.2024)

• Bundesrat: Befassung und Beschluss oder Anrufung Vermittlungsausschuss

• Bundespräsident: Unterzeichnung

• Verkündung im Bundesgesetzblatt und Inkrafttreten

Potenzieller Fahrplan der CSRD-Umsetzung in Deutschland
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Tagesordnung Bundestag am 26.09.2024
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Folgen aus der CSRD-Umsetzung für Deutschland
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(Quelle: Informationspapier des BMJ zum RegE CSRD-UG)
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• §§ 289g, 315e HGB-E sehen immer noch eine Aufstellungslösung für den (Konzern-) 

Lagebericht im ESEF vor, womit der kritisierte Systembruch zwischen Nachhaltigkeits-

und Finanzberichterstattung – wie im RefE vorgeschlagen – bestehen bleiben soll

• Mit dem RegE finden sich Änderungen bzgl. der zeitlichen Anwendung der Regelungen 

gem. der einschlägigen Vorgaben des EGHGB:

RegE CSRD-UG: Format der Berichterstattung
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• An dem Vorschlag zur Umsetzung des Mitgliedstaatenwahlrechts in der Form, dass Nach-

haltigkeitsberichte in Deutschland nur von Wirtschaftsprüfern (oder WPG) geprüft werden 

sollen (§ 324e HGB-E), wird festgehalten; die gilt für

a) den Wirtschaftsprüfer, der auch der Abschlussprüfer des Unternehmens ist, oder

b) einen anderen Wirtschaftsprüfer

RegE CSRD-UG: Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts
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• Die Pflicht zur Erstellung eines gesonderten Berichts über die Prüfung des Nachhaltig-

keitsberichts wurde mit dem RegE CSRD-UG gestrichen

• Grund hierfür ist, dass diese Verpflichtung nicht in der CSRD verankert ist und der 

deutsche Gesetzgeber eine 1:1-Umsetzung der Richtlinienvorgaben anstrebt

• Aber: die schon im RefE enthaltene Regelungen zum gesonderten Prüfungsvermerk

über den Nachhaltigkeitsbericht – neben dem Bestätigungsvermerk – bleibt aufgrund einer 

entsprechenden Vorgabe in der CSRD bestehen

RegE CSRD-UG: Prüfungsbericht
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• Bei Erstellung eines gesetzeskonformen Nachhaltigkeitsberichts (inkl. Prüfung!) soll auf die 

Erstellung eines LkSG-Berichts verzichtet werden können

• Ergänzung der Befreiungsregeln um bestimmte, bislang noch unberücksichtigte Konzern-

sachverhalte (inkl. Nachhaltigkeitsberichte)

• Nachhaltigkeitsbericht ist für Inanspruchnahme der Ersetzungsregel anstelle des LkSG-

Berichts auf der eigenen Website zu veröffentlichen und beim BAFA einzureichen

• Verschiebung der Fälligkeit von LkSG-Berichten für das Geschäftsjahr 2023 auf den 

31.12.2025

• Problem der voraussichtlich einmaligen Erstellung eines LkSG-Berichts für das Geschäfts-

jahr 2024 für viele Mittelständler ist weiterhin ungelöst

RegE CSRD-UG: LkSG-Verknüpfung
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RegE CSRD-UG: LkSG-Verknüpfung
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„(5) Statt einen Bericht nach Absatz 2 Satz 1 zu erstellen, kann ein Unternehmen, das nach § 289b Absatz 1 Satz 1

des Handelsgesetzbuchs verpflichtet ist, seinen Lagebericht um einen Nachhaltigkeitsbericht zu erweitern, oder ein 

Mutterunternehmen, das nach § 315b Absatz 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs verpflichtet ist, seinen Konzern-

lagebericht um einen Konzernnachhaltigkeitsbericht zu erweitern, den nach den gesetzlichen Vorgaben erstellten 

Nachhaltigkeitsbericht oder Konzernnachhaltigkeitsbericht spätestens ein Jahr nach dem Abschlussstichtag des 

Geschäftsjahrs, auf das er sich bezieht, auf der Internetseite des Unternehmens für einen Zeitraum von sieben 

Jahren kostenfrei öffentlich zugänglich machen. Soweit sich aus den handelsrechtlichen Vorschriften eine kürzere 

Frist für die Offenlegung des Berichts ergibt, ist der Bericht innerhalb der kürzeren Frist öffentlich zugänglich zu 

machen. Ist ein Unternehmen als Tochter eines Mutterunternehmens in den Konzernnachhaltigkeitsbericht oder den 

konsolidierten Nachhaltigkeitsbericht des Mutterunternehmens einbezogen und deshalb nach § 289b Absatz 2 bis 4 

oder nach § 315b Absatz 2 bis 4 des Handelsgesetzbuchs befreit oder ist es als Mutterunternehmen nach § 289b 

Absatz 5 des Handelsgesetzbuchs befreit, genügt es, wenn das Mutterunternehmen den Konzernnachhaltigkeits-

bericht oder den konsolidierten Nachhaltigkeitsbericht auf seiner Internetseite innerhalb der in Satz 1 oder 2 

genannten Frist für einen Zeitraum von sieben Jahren kostenfrei öffentlich zugänglich macht.
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• Vorgaben zur Arbeitnehmereinbindung in § 289b Abs. 6 HGB-E wurden an den

Richtlinienwortlaut angepasst

RegE CSRD-UG: Arbeitnehmerdialog
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(6) Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Kapitalgesellschaft haben die Arbeit-

nehmervertreter auf geeigneter Ebene bei der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts über die 

vorgesehenen Inhalte des Nachhaltigkeitsberichts zu unterrichten und mit ihnen die einschlägigen 

Informationen und die Mittel zur Einholung und Überprüfung von Nachhaltigkeitsinformationen zu 

erörtern. Erhalten die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der Kapitalgesellschaft von 

den Arbeitnehmervertretern eine Stellungnahme, so ist diese Stellungnahme dem für die Prüfung 

des Lageberichts zuständigen Organ zu übermitteln. Informations- und Auskunftsrechte der 

Arbeitnehmervertretungen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt.

➔ Wurde nicht auch in § 315b Abs. 5 HGB-E angepasst!
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• Nach § 289c Abs. 5 HGB-E haben Unternehmen, soweit es für das Verständnis erforderlich ist, 

zu bestimmten Angaben auch Verweise auf andere in den Lagebericht aufgenommene 

Angaben und auf die im Jahresabschluss ausgewiesenen Beträge sowie jeweils zusätzliche 

Erläuterungen aufzunehmen

RegE CSRD-UG: Verweismöglichkeiten
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§ 289c Absatz 5 HGB-E regelt die Verweisung auf andere in den Lagebericht aufgenommene

Angaben oder im Jahresabschluss ausgewiesene Beträge. Dies entspricht dem umzusetzenden

Artikel 19a Absatz 3 Unterabsatz 3 der Bilanzrichtlinie in der durch die CSRD eingefügten Fassung, 

der eine Pflicht zur Verweisung normiert (vergleiche insbesondere den englischen Richtlinienwort-

laut: „shall“). Eine Verweisung ist jedoch nur dann möglich, wenn im Lagebericht oder Jahresab-

schluss relevante Angaben vorhanden sind, auf die verwiesen werden kann. Die Verweise ersetzen 

dabei nicht die Angaben im Nachhaltigkeitsbericht, sondern treten hinzu („auch […] zu umfassen“).

➔ Folgen für „incorporation by reference“?
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• RegE schlägt weiterhin eine Befreiung von der Pflicht zur Angabe nichtfinanzieller Leistungs-

indikatoren im finanziellen Teil des Lageberichts möglich, wenn das Unternehmen seinen 

Lagebericht um einen Nachhaltigkeitsbericht i.S.d. CSRD erweitert

• Vorschlag ist nicht sachgerecht, da in die Angaben gem. § 289 Abs. 3 HGB in der Praxis

meist nicht nur nachhaltigkeitsbezogene, sondern auch rein geschäftsbezogene nicht-

finanzielle Leistungsindikatoren (z.B. die Anzahl Festnetzanschlüsse bei der Telekom) 

angegeben werden

• Damit würden derartige nichtfinanzielle Leistungsindikatoren künftig wohl nicht mehr 

zwingend berichtet werden müssen, womit auch das zugehörige Prognoseerfordernis

entfiele 

RegE CSRD-UG: Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren
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• Vorschlag zur Ergänzung des § 289 HGB um einen Abs. 3a bzgl. der Berichterstattung zu 

„Ressourcen ohne physische Substanz“, von denen das Geschäftsmodell der Gesellschaft 

grundlegend abhängt und die eine Wertschöpfungsquelle für die Gesellschaft darstellen, 

wurde mit dem RegE angepasst

• Mit dem RegE stellt die Berichterstattung auf die „wichtigsten immateriellen Ressourcen“ 

des Unternehmens ab und setzt damit den Richtlinienwortlaut 1:1 um

• Damit ist der Gesetzgeber den vielfältigen Anregungen gefolgt, die im Rahmen der öffent-

lichen Konsultation eine entsprechende Anpassung gefordert haben

RegE CSRD-UG: Wichtigste immaterielle Ressourcen
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• Befreiungsmöglichkeit für Tochterunternehmen,

− die in den Konzernlagebericht eines Mutterunternehmens einbezogen werden,

− der einen richtlinienkonformen Konzernnachhaltigkeitsbericht umfasst und

− wenn das befreite Tochterunternehmen in seinem eigenen Lagebericht bestimmte Informationen

bereitstellt (Name/Sitz des MU, Weblinks zum KLB des MU etc.)

• Befreiungsmöglichkeit gilt nicht für bilanzrechtlich große kapitalmarktorientierte Töchter

• Berichtspflicht des Mutterunternehmens auf Einzelunternehmensebene entfällt, wenn 

dessen Konzernlagebericht um einen Konzernnachhaltigkeitsbericht erweitert wird

• Die Regelungen beziehen sich ausschließlich auf den Nachhaltigkeitsbericht, die Befreiungen

bzgl. des (Konzern-)Lageberichts (§§ 291, 292 HGB-E) beziehen sich nur auf den finanziellen 

Teil des Lageberichts

RegE CSRD-UG: Konzernbefreiung
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RegE CSRD-UG: Künstlicher Konsolidierungskreis
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Sektorspezifische ESRS
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• 18.09.2024: EFRAG SR-Board verabschiedet mehrheitlich die beiden Entwürfe

− ESRS SEC 1 Sector Classification, General Requirements and Disclosure“

− ESRS Oil and Gas

• Abstimmungsergebnis war nicht konsensual (es gab Gegenstimmen und Enthaltungen)

• Diskussionspunkte waren:

− der frühe Zeitpunkt der Verabschiedung

− konzeptionelle Fragen, v.a. Umgang mit der Wesentlichkeit

• Öffentliche Konsultation: Zeitpunkt steht noch nicht fest
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• Am 25.07. hat EFRAG eine Studie zu ersten Erkenntnissen aus der frühzeitigen Anwendung 

der ESRS veröffentlicht, der Fokus lag dabei auf (1) Wesentlichkeitsanalyse, (2) Gap-Analyse, 

(3) Abgrenzung Wertschöpfungskette und (4) Organisation der Berichterstattung

• Am 26.07.2024 hat EFRAG eine Sammlung von 93 Erläuterungen zu den ESRS Set 1 auf 

166 Seiten veröffentlicht (sog. Compilation of Explanations); das Papier enthält auch 68 Erläu-

terungen, die bereits zwischen Februar und Mai 2024 separat veröffentlicht wurden

• Am 07.08.2024 hat die EU-Kommission einen Entwurf von FAQs zur Umsetzung der EU-

Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen veröffentlicht

• Am 09.08.2024 wurden Berichtigungen zur deutschen Sprachfassung der ERSR Set 1 im

Amtsblatt der EU veröffentlicht (sprachliche Anpassungen in deutscher Fassung)

• Am 30.08.2024 hat EFRAG die XBRL-Taxonomie zu Set 1 der ESRS veröffentlicht, ergänzt

um die Vorgaben für die Art. 8-Angaben zur Umwelttaxonomie

Veröffentlichung der EFRAG bzw. der EU-Kommission
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